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NAWI GRAZ MASTERSTUDIUM BIOTECHNOLOGY 

DOUBLE DEGREE MIT  

MASTER IN INDUSTRIAL AND ENVIROMNMENTAL BIOTECHNOLOGY, KTH ROYAL 

INSTITUTE OF TECHNOLOGY IN STOCKHOLM, SCHWEDEN 

 

 

Nachweisliche Information der*des betroffenen Lehrenden und Abstimmung mit etwaigen 

anderen betroffenen AG Studienkommissionen (KF und TU). 

Änderungen von Lehrveranstaltungen, die mit der Studienplanänderung verbunden sind wurden 

mit allen betroffenen Lehrveranstaltungsleiter*innen, Institutsleiter*innen, dem Studiendekan 

der TU und der StuKo-Vorsitzenden abgestimmt. 

Die AG Uni Graz und StuKO TUG haben vorliegenden Entwurf diskutiert.  

Die CuKo Molekularbiologie hat am 3.11.2023 dem vorliegenden Entwurf des Curriculums 

Biotechnology zugestimmt.  

Die CuKo der TU Graz hat am 13.11.2023 dem vorliegenden Entwurf des Curriculums 

Biotechnology zugestimmt. 
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ÜBERBLICK 

DIE WICHTIGSTEN ÄNDERUNGEN IM ENTWURF DES CURRICULUMS 

BIOTECHNOLOGY 

1. Zulassungsbedingungen 

§ 2 Die Zulassungsbedingungen aus dem alten Curriculum wurden komplett überarbeitet und 

entsprechend den Vorgaben des Mustercurriculums adaptiert. 

2. Studieninhalt und Studienablauf 

§6 Die Lehrveranstaltung „Research in Biotechnology“ ist im Pflichtmodul E neu hinzugekommen.  

3. §7 Wahlmodule 

Durch das Neuhinzukommen einer Pflicht-LV musste der Umfang der ECTS Anrechnungspunkte 

aus den Wahlmodulen adaptiert werden. Im Wahlmodul W4 ist die Lehrveranstaltung „Climate 

Change and Microbiomes“ neu dazugekommen.  

Die LV „Quality Assurance GMP in Pharmaceutical Food and Biotechnology Processing“ ist aus 

dem Wahlmodul W6 ins Wahlmodul W5 verschoben worden und die LV-Kategorie hat sich 

verändert (von Seminar zur Vorlesung). 

Die LV „Good Scientific Practise” und die „berufsorientierte Forschungspraxis“ wurden im 

Wahlmodul W6 integriert, das die Bezeichnung „General Elective Module“ bekommen hat. 

Zudem soll es den Studierenden möglich sein, alle LVs der beiden anderen Masterstudien 

Molekulare Mikrobiologie und Biochemie und molekulare Biomedizin im Wahlmodul W6 zu 

absolvieren - siehe §7(2).   

4. Anmeldevoraussetzungen für Lehrveranstaltungen/Prüfungen 

§10 (2) Die Anzahl der Voraussetzungsketten wurde verringert.  

5. Auslandsaufenthalt und Praxis 

§11(2) Die Rahmenbedingungen für die berufsorientierte Forschungspraxis im Wahlmodul W6 

wurden präzisiert und an die der beiden Masterstudien Molekulare Mikrobiologie und Biochemie 

und molekulare Biomedizin angepasst.  

§11(3) Implementierung des Double Degree Studiums mit der KTH Stockholm (völlig neuer Teil 

und größte Veränderung) 

§11 (3) Beinhaltet die Eckdaten zum Double Degree Programm und das Double Degree Programm 

der „outgoing“ und „incoming“ Studierende, die Regelung betreffend Masterarbeit und den 

Akademischen Grad im Rahmen des Double Degrees. 
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ÄNDERUNGEN IM CURRICULUM BIOTECHNOLOGY IM DETAIL 

§1 Gegenstand des Studiums und Qualifikationsprofil 

Entsprechend den Vorgaben des Mustercurriculums adaptiert 

 

§1(1), Gegenstand des Studiums 

Text aus dem aktuellen Curriculum verwendet mit Adaptionen (in Gelb).  

Biotechnologie ist eine der Schlüsseltechnologien dieses Jahrhunderts und beschäftigt sich mit 

der Nutzung von Biosystemen zur Realisierung von Anwendungen in Industrie, Landwirtschaft, 

Umwelt und Medizin. Biotechnologie stellt somit ein stark interdisziplinär orientiertes Fachgebiet 

dar. Absolvent*innen des Masterstudiums Biotechnology erhalten aufbauend auf einem 

Bachelorstudium mit geeigneter fachlicher Ausrichtung eine vertiefte Ausbildung in den aktuellen 

und zukunftsorientierten Bereichen der Molekularen Biotechnologie, der Umwelt- sowie 

Lebensmittelbiotechnologie, der Enzymtechnologie und Biokatalyse sowie 

Bioprozesstechnologie. Des Weiteren wird in diesem Studium besonderer Wert auf die 

Ausbildung im Rahmen der Nachhaltigkeit gelegt. Diese Ausbildung vermittelt sowohl in Theorie 

als auch in Form von ausgedehnten praktischen Übungen (Laborübungen, Projektlabor) den 

jeweiligen Stand der Wissenschaft und befähigt zu selbständiger wissenschaftlicher Arbeit. 

Studierende haben die Möglichkeit, in Form von wählbaren Modulen ihre Interessen in 

verschiedenen Fachbereichen zu vertiefen. Zur Förderung interkultureller Kompetenzen wird die 

Absolvierung eines Auslandsaufenthaltes empfohlen. 

§1(2) Qualifikationsprofil und Kompetenzen 

Entsprechend den Vorgaben des Mustercurriculums 

Wissen und Verstehen 

Ein zusätzlicher Punkt, der sich auf die gute wissenschaftliche Praxis bezieht: 

... sind in der Lage, die Prinzipien guter wissenschaftlicher Praxis zu benennen und bei der 

Umsetzung von Forschungsprojekten anzuwenden . 

 

Beurteilungen abgeben 

Die Punkte im Mustercurriculum sind sehr allgemein formuliert und wenig aussagekräftig und 

sollen durch diese ersetzt /erweitert werden (diese 4 Punkte stammen aus dem alten Curriculum 

mit Adaptionen (in Gelb): 

Die Absolvent*innen 
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• sind mit der kritischen und analytischen Denkweise in der Biotechnologie vertraut und 

können auf Grundlage der fachspezifischen Daten Einschätzungen stützen oder überprüfen, die 

auch relevante soziale, wissenschaftliche und ethische Belange berücksichtigen . 

• sind in der Lage, komplexe wissenschaftliche Fragestellungen der Biotechnologie in 

interdisziplinär integrierter Weise selbständig zu lösen. 

• Können neue Strategien bei Forschungsansätzen unter Einbeziehung und Beurteilung 

aktueller Forschungsergebnisse erarbeiten und anwenden. 

• haben die Fähigkeit zur Umsetzung des theoretischen Wissens in die Beurteilung von 

Ergebnissen und das Erkennen von Problemen und Alternativen. 

 

Kommunikative und soziale Kompetenzen 

Die Absolvent*innen (Änderungen/Erweiterungen in rot) 

• beherrschen Kommunikations- und Präsentationstechniken und können sie 
adäquat einsetzen, und besitzen die Fähigkeit zur Nutzung moderner 
Informationstechnologien. 

• haben hohe Teamfähigkeit und soziale Kompetenz entwickelt. 

 

Organisatorische Kompetenz 

 

Die Absolvent*innen (Änderungen/Erweiterungen in rot) 

• sind in der Lage, selbständig zu arbeiten und sich und andere zu motivieren , 

• sind in der Lage Initiative und Führung zu übernehmen sowie Anleitung in 
fachlichen und organisatorischen Belangen zu geben. 

 

§1(3) Bedarf und Relevanz des Studiums für die Wissenschaft und für den Arbeitsmarkt 

Text aus altem Curriculum übernommen (Änderungen in rot): 

Bedarf und Relevanz des Studiums für die Wissenschaft und für den Arbeitsmarkt Absolventinnen 
und Absolventen des Masterstudiums Biotechnology können in der Grundlagenforschung und 
angewandten Forschung, im akademischen und industriellen Bereich in leitender Funktion 
eingesetzt werden. Sie sind in der Lage, selbstständig integrierte Probleme auf den Gebieten der 
Biotechnologie zu lösen. Entsprechende Arbeitsplätze sind insbesondere in der industriellen 
Biotechnologie, der Chemieproduktion mit biokatalytischen Verfahren, der pharmazeutischen 
Forschung und Produktion, der Lebensmittelproduktion und -verarbeitung, der 
Umweltbiotechnologie, und im Agrarsektor, im Qualitätsmanagement sowie in einschlägigen 
universitären und nicht-universitären Forschungsinstitutionen und Behörden bzw. Einrichtungen 
des öffentlichen Bereiches zu finden. 
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§2 Zulassungsbedingungen 

Die Zulassungsbedingungen aus dem alten Curriculum wurden komplett überarbeitet und 
entsprechend den Vorgaben des Mustercurriculums adaptiert. 

 

§3 Gliederung des Studiums 

§3(1): entsprechend den Vorgaben des Mustercurriculums adaptiert; 

 

§4 Gruppengrößen 

Entsprechend den Vorgaben des Mustercurriculums adaptiert.  

Abweichung von der Gruppengröße 6: 

MOL.925 Laboratory Course Bioprocess Technology (Pflichtlehrveranstaltung): Gruppengröße: 5 
(infrastrukturlimitiert): 

Eine Gruppengröße von 5 ist durch die vorhandene Infrastruktur sowie Lehrenden / Studierenden 
Verhältnis (1:10) gegeben. Die Laborübungen werden in 2 Kursen mit jeweils 20 Studierenden 
abgehalten. 5 Studierende bilden eine Gruppe die mit einem Bioreaktor im 2L Maßstab sowie 
einem kontinuierlichen Enzymreaktor arbeitet. Infrastruktur (Anschlüsse für Stickstoff, Luft, 
Wasser und elektrische Versorgung) für 4 Bioreaktoren sowie 4 Enzymreaktoren ist in den 
Praktikumsräumlichkeiten vorhanden. Für die Bioreaktoren wurden zwei Laborzeilen für eine 
sichere Benutzung adaptiert. Folglich arbeiten 10 Studierende plus ein*e Lehrend*er an einer 
Laborzeile. Eine Gruppengröße von 5 ist aus daher aus Platz-, Sicherheits- und didaktischen 
Gründen maximal zumutbar. Eine Gruppengröße von 4 wäre ideal. Diese LU wird seit 20 Jahren 
mit einer Gruppengröße von 5 abgehalten.  

 

Abweichung vom Mustercurriculum: 

Spaltenbezeichung „Teilnehmendenzahl“ nicht korrekt, da es sich um eine Gruppengröße handelt  

 

§ 5 Richtlinien zur Vergabe von Plätzen für Lehrveranstaltungen 

Keine Änderungen 

 

§6 Module, Lehrveranstaltungen und Semesterzuordnung 

 

Neuer Modultitel: 

W6 Allgemeines Wahlmodul (alt); W6 General Elective Module (neu): Änderung auf einen 
englischsprachigen Titel. 

 

Neue Lehrveranstaltung im Pflichtmodul E: 

E.1, Research in Biotechnology, SE, WS, 1 SSt, 1 ECTS: 

Diese neue Lehrveranstaltung, die in Form eines Seminars angeboten wird, bietet den 
Studierenden die Möglichkeit Forschungsgruppen aus dem Studienbereich (TU / UNI Graz) und 
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deren Aktivitäten in der Forschung kennenzulernen. Im Zuge der Lehrveranstaltung sollen 
Forschungsgruppenleiter*innen ihre aktuellen Forschungsaktivitäten im Rahmen von kurzen 
Vorträgen vorstellen. Dadurch erhalten die Studierenden einen Ein- und Überblick über aktuelle 
Forschungsthemen, der ihnen als Unterstützung dienen soll geeignete Projektlabor und 
Masterarbeit Themen zu finden. 

Die Einbindung der neuen Lehrveranstaltung hat zur Folge, dass im Wahlmodulbereich die Anzahl 
an zu absolvierenden ECTS-Anrechnungspunkten von 25 auf 24 geändert wurde.  

 

Positionsänderung: 

Advanced Seminar for Master Thesis Biotechnology (alt: E.1, neu: E2) 

 

§7 Wahlmodule 

 

§7(1) Textadaption: 

Aktueller Text:  

unklare Formulierung hinsichtlich der wählbaren Wahlmodule; Änderung der ECTS-
Anrechnungspunkte von 25 auf 24 aufgrund der neuen LV im Pflichtmodul E.  

Im Masterstudium Biotechnology sind insgesamt Lehrveranstaltungen im Umfang von 25 ECTS-

Anrechnungspunkten aus Wahlmodulen zu absolvieren. Aus zwei der angeführten Wahlmodule 

(W1-W5) sind Lehrveranstaltungen im Umfang von je mindestens 8 ECTS-Anrechnungspunkten 

zu wählen, aus W1 bis W4 maximal 13 ECTS-Anrechnungspunkte und aus W5 maximal 11 ECTS-

Anrechnungspunkte. In Summe 16 bis 21 ECTS-Anrechnungspunkte. Aus dem Allgemeinen 

Wahlmodul (W6) sind Lehrveranstaltungen im Umfang von mindestens 4 und maximal 9 ECTS-

Anrechnungspunkten zu wählen. 

 

Neuer Text:  

Im Masterstudium Biotechnology sind insgesamt Lehrveranstaltungen im Umfang von 24 ECTS-
Anrechnungspunkten aus Wahlmodulen zu absolvieren. Aus zwei der angeführten Wahlmodule 
(W1-W5) sind Lehrveranstaltungen im Umfang von je mindestens 8 und maximal 12 ECTS-
Anrechnungspunkten zu wählen. Aus dem Wahlmodul W6 sind Lehrveranstaltungen im Umfang 
von mindestens 4 und maximal 8 ECTS-Anrechnungspunkten zu wählen. 

 

§7(2), (3) aus Mustercurriuculum nicht relevant 

 

Neue Lehrveranstaltung im Wahmodul W4:  

W4.7 Climate Change and Microbiomes, 2 SSt., 2 ECTS, VU, SS, TU Graz,  

Aufteilung: 1 SSt. VO, 1 SSt. UE 

Lehrveranstaltungsleitung: Ass.-Prof. Birgit Wassermann 
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Erweiterung des Lehrinhaltsangebots der Mikrobiomforschung auf aktuell wichtige 
Forschungsfelder die sich mit dem Klimawandel beschäftigen.   

 

Änderungen bzgl. Lehrveranstaltungen 

W1.5 Integrative Structural Biochemistry: wird nun im SS angeboten (lt. aktuellem Curriculum im 
WS, im Masterstudium Biochemie und Molekulare Biomedizin wird diese LV auch im SS 
angeboten) 

W1.7 Protein Design: wird nun im SS angeboten (lt. aktuellem Curriculum im WS, im 
Masterstudium Biochemie und Molekulare Biomedizin wird diese LV auch im SS angeboten) 

W4.6 Microbiome Analysis - Lab Course wird nun im WS angeboten (lt. Aktuellem Curriculum im 
SS, in den Masterstudien Biochemie und Molekulare Biomedizin sowie Molekulare Mikrobiologie 
wird diese LV auch im WS angeboten) 

 

W4.1 Quality Assurance GMP in Pharmaceutical, Food and Biotechnological Processing:  

Änderung des Lehrveranstaltungstyps von SE auf VO, da dieselbe LV in den Masterstudien 
Biochemie und Molekulare Biomedizin sowie Molekulare Mikrobiologie als VO abgehalten wird. 

 

Diese LV wird in das Wahlmodul W5 an Position W5.6 verschoben 

Dadurch verschieben sich die Lehrveranstaltungen W4.2 – W4.8  

 

W4.2 Environmental Microbiology W4.1 

W4.3 Bioremediation7 W4.2 

W4.4 Enzymatic Processes in Environmental and Human 
Technology 

W4.3 

W4.5 Plant Biotechnology W4.4 

W4.6 Microbiome in Health and Environment W4.5 

W4.7 Microbiome Analysis - Lab Course W4.6 

Neu: Climate Change and Microbiomes W4.7 

 

W4.5 Microbiome in Health and Environment; Korrektur der SSt. von 1.3 auf 1.5 

 

W5.3 Sensory Analysis of Biotechnologically Produced Food; Änderung des Titels 

Neuer Titel: Sensory Evaluation in Food 

 

W6 General Elective Module: 

Selected Topics of Biotechnology: LU wird nun auch berücksichtigt mit 1-2 SSt / 1-2 ECTS (analog 
zu den Masterstudien Biochemie und Molekulare Biomedizin sowie Molekulare Mikrobiologie) 
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Neue Lehrveranstaltungen in W6 General Elective Module 
 

W6.9 Professional Research Practice: Gegenwärtig haben Studierende nur die Möglichkeit eine 
berufs-/forschungsorientierte Praxis im Rahmen der freien Wahlfächer anerkennen zu lassen. 
Eine Anerkennung im Rahmen eines Wahlmoduls wie in den Masterstudien Biochemie und 
Molekulare Biomedizin sowie Molekulare Mikrobiologie ist nicht möglich.  

 

W6.10 Good Scientific Practice, VO, 1 SSt., 1.5 ECTS. Gute wissenschaftliche Praxis ist ein wichtiges 
Element in der Forschung. Analog zu den Masterstudien Biochemie und Molekulare Biomedizin 
sowie Molekulare Mikrobiologie sollen diese wichtigen Lehrinhalte auch im Masterstudium 
Biotechnology angeboten werden. 

 

Text zusätzlich zu Mustercurriculum 

 

§7(2), Nähere Definition von W6 (Text aus aktuellem Curriculum): 

Diese Lehrveranstaltungen werden mit charakterisierenden Untertiteln angeboten. Dabei sind 
Lehrveranstaltungen mit verschiedenen Untertiteln als unterschiedliche Lehrveranstaltungen zu 
werten. 

 

§7(3), Erweiterung des Angebots im W6 (notwendig da in der gegenwärtigen Fassung W6 sehr 
stark limitiert ist) 

Neben den genannten Lehrveranstaltungen können im Rahmen des Wahlmoduls W6 alle 
weiteren Angebote der übrigen Wahlmodule W1-W5 aus dem Masterstudium Biotechnology, 
sowie alle Pflichtlehrveranstaltungen und Lehrveranstaltungen der Wahlmodule der NAWI Graz 
Masterstudien Molekulare Mikrobiologie, Biochemie und Molekulare Biomedizin, Chemie, 
Technical Chemistry. 

 

§8 Freie Wahlfächer 

Keine Änderungen  

 

§9 Masterarbeit 

 

§9(1), keine Änderungen 

§9(2) entsprechend den Vorgaben des Mustercurriculums adaptiert 

 

§10 Anmeldevoraussetzungen für Lehrveranstaltungen/Prüfungen 

 

§10(2): Anmeldevoraussetzungen aus dem alten Curriculum wurden überarbeitet. Im alten 
Curriculum war die Teilnahme am Laboratory Project Biotechnology an die Absolvierung von 3 LV 
(2 Laborübungen (LU) und eine Vorlesung mit Übung (VU)) gebunden. In der neuen Fassung 
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wurden die Voraussetzungen erleichtert. Nun müssen zwei der drei Lehrveranstaltungen (VU, 
Food Biotechnology, LU, Laboratory Course Molecular Biotechnology oder LU, Laboratory Course 
Bioprocess Technology) absolviert werden. Das Projektlabor ist eine individuelle 
Lehrveranstaltung in der Studierende zum ersten Mal mehr oder weniger alleine an einem kleinen 
Forschungsprojekt für ca. 6 Wochen in einer Forschungsgruppe arbeiten. Grundlegende 
Kenntnisse in der Laborarbeit sind natürlich Voraussetzung für eine sichere und erfolgreiche 
Absolvierung. Um dies zu gewährleisten sind aus unserer Sicht diese Voraussetzungen notwendig. 

 

Die VO Bioinformatics ist nicht mehr Voraussetzung für die UE Laboratory Course Bioinformatics 

 

Das Laboratory Project Biotechnology (PT) bleibt unverändert Voraussetzung für das Advanced 
Seminar for Master Thesis Biotechnology (SE). Das Projektlabor ist wie oben schon erwähnt die 
erste selbständige Forschungsarbeit und aus unserer Sicht eine notwendige Vorbereitung auf die 
Masterarbeit.    

 

§11 Auslandsaufenthalte und Praxis 

 

§11(1): entsprechend den Vorgaben des Mustercurriculums adaptiert 

§11(2): entsprechend den Vorgaben des Mustercurriculums adaptiert. Zusätzliche Informationen 
bzgl der Anerkennung im Rahmen des Wahlmoduls: 

 

Soll die Praxis für das Wahlmodul W6 General Elective Module anerkannt werden, gelten folgende 
Kriterien: 

• Die Praxis muss in einem Forschungslabor absolviert werden. 

• Es muss ein Bericht (1-2 Seiten A4) über die Praxis verfasst werden. Aus diesem müssen die 
Zielsetzung der Forschungsstudie und die angewendeten Methoden hervorgehen. 

• Der Bericht muss von einer*m Leiter*in der Forschungsgruppe bestätigt werden. 

 

§11(3): Double Degree Programm mit der KTH; komplett neuer Teil 

 

§12 Modulnoten:  

keine Änderungen eingefügt 

 

§13 Masterprüfung 

 

§13(1) 

 

Mustercurriculum 
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• der Verteidigung der Masterarbeit (ein Prüfungsgespräch über die Masterarbeit und ihr 
thematisches Umfeld), sowie 

 

Curriculum 

• ein Prüfungsgespräch über die Masterarbeit und ihr thematisches Umfeld gemäß §9 (2), sowie  

Grund: im MolBio Bereich ist die MP ein Prüfungsgespräch und keine Verteidigung. Das 
Prüfungsfach wird durch die Zuordnung definiert. 

 

§14 Studienabschluss: keine Änderungen 

§15 Inkrafttreten 

§16 Übergangsbestimmungen 

 

Anhang I: Modulbeschreibungen 

Modulbeschreibungen aus dem alten Curriculum wurden entsprechend adaptiert.  

 

Anhang II: Musterstudienverlauf 

Entsprechend dem neuen Studienplan aufgesetzt 

 

Anhang II: Empfohlene Lehrveranstaltungen für die freien Wahlfächer 

Zusatz: 

 


